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Urteil des Gerichts (Zweite Kammer) vom 12. Juli 2011 –  
Slowenien/Kommission

(Rechtssache T-197/09)

„EAGFL — Abteilung Garantie — Von der gemeinschaftlichen Finanzierung 
ausgeschlossene Ausgaben — Kulturpflanzen“

1. Handlungen der Organe — Begründung — Verpflichtung — Umfang — Entscheidung 
über den Rechnungsabschluss für die vom EAGFL finanzierten Ausgaben (Art. 253 
EG) (vgl. Randnrn. 20-23)

2. Landwirtschaft — EAGFL — Rechnungsabschluss — Ablehnung der Übernahme 
von Ausgaben, die durch Unregelmäßigkeiten bei der Anwendung der 
Gemeinschaftsregelung veranlasst wurden  — Bestreiten durch den betroffenen 
Mitgliedstaat  — Beweislast  — Verteilung zwischen der Kommission und dem 
Mitgliedstaat (vgl. Randnrn. 39-40, 83)

3. Landwirtschaft — EAGFL — Rechnungsabschluss — Ablehnung der Übernahme 
von Ausgaben, die durch Unregelmäßigkeiten bei der Anwendung der 
Gemeinschaftsregelung veranlasst wurden — Extrapolation der Feststellung von 
Mängeln im Kontrollsystem eines Mitgliedstaats von einer Region auf andere 
Regionen — Zulässigkeit — Voraussetzungen (vgl. Randnrn. 58-64)

Gegenstand

Klage auf Nichtigerklärung der Entscheidung 2009/253/EG der Kommission vom 
19.  März 2009 über den Ausschluss bestimmter von den Mitgliedstaaten zulasten 
des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), 
Abteilung Garantie, und des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft 
(EGFL) getätigter Ausgaben von der gemeinschaftlichen Finanzierung (ABl.  L  75, 
S. 15), soweit sie die Republik Slowenien betrifft
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Tenor

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Republik Slowenien trägt ihre eigenen Kosten und die Kosten der 
Europäischen Kommission.

Beschluss des Präsidenten des Gerichts vom 12. Juli 2011 –  
Emme/Kommission

(Rechtssache T-422/10 R)

„Vorläufiger Rechtsschutz — Wettbewerb — Entscheidung der Kommission, mit 
der eine Geldbuße verhängt wird — Bankbürgschaft — Antrag auf Aussetzung 

des Vollzugs — Finanzieller Schaden — Keine außergewöhnlichen Umstände — 
Fehlende Dringlichkeit“

1. Vorläufiger Rechtsschutz — Aussetzung des Vollzugs — Einstweilige Anordnungen — 
Voraussetzungen  — Fumus boni iuris  — Dringlichkeit  — Schwerer und nicht 
wiedergutzumachender Schaden  — Kumulativer Charakter  — Abwägung der 
betroffenen Belange — Reihenfolge und Art und Weise der Prüfung — Ermessen 
des für die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes zuständigen Richters (Art. 256 
Abs. 1 AEUV, 278 AEUV und 279 AEUV; Verfahrensordnung des Gerichts, Art. 104 
§ 2) (vgl. Randnrn. 11-13)

2. Vorläufiger Rechtsschutz  — Aussetzung des Vollzugs  — Voraussetzungen  — 
Schwerer und nicht wiedergutzumachender Schaden — Beweislast — Finanzieller 
Schaden  — Gefahr des Konkurses (Art.  278 AEUV; Verfahrensordnung des 
Gerichts, Art. 104 § 2) (vgl. Randnrn. 16-18)

3. Vorläufiger Rechtsschutz  — Aussetzung des Vollzugs  — Aussetzung der 
Verpflichtung, als Voraussetzung für die Abwendung der sofortigen Beitreibung 
einer wegen eines Verstoßes gegen die Wettbewerbsregeln verhängten Geldbuße eine 
Bankbürgschaft zu stellen — Voraussetzungen — Außergewöhnliche Umstände — 
Berücksichtigung der Lage des Konzerns, zu dem das Unternehmen gehört, und 
seiner Gesellschafterstruktur (Art.  278 AEUV; Verfahrensordnung des Gerichts, 
Art. 104 § 2) (vgl. Randnrn. 22-37)
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